
STADT GOTHA 
EEBAUUNGSPLAN NR. 53.1 
GEe "AN DER SALZGITTER STRASSE" 

TEIL B - TEXTLICHE FESTSETZUNGEN ZUR PLANZEICHNUNG 

In Ergänzung zur Planzeichnung TEIL A werden folgende textliche 
Festsetzungen getroffen: 

1.0. PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN 

1.1. Rechtsgrundlage 

1.1.1.Baugesetzbuch in der Fassung vom 08.12.86;zuletzt geändert 
durch Art.l Investitions-u.Wohnbaulandgesetz vom 22.04.93 

1.1.2.Maßnahmengesetz zum Baugesetzbuch (BauGB-MaßnahmenG)in der 
Fassung der Neubekanntmachung aufgrund des Artikel 15 des 
Investitionserleichterungs- und Wohnbaulandgesetz vom 
28.04.93; Vorl.Thüringer Naturschutzgesetz; Bundesimmis
sionsschutzgesetz; Raumordnungsgesetz; Thür.Landespla
nungsgesetz 

1.1.3.Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekannt
machung vom 23.01.90; zuletzt geändert durch Art.3 des In
vestitionserleichterungs- und Wohnbaulandgesetz vom 
22.04.94 

1.1 .4.Planzeichenverordnung (PlanzV) vom 30.07.81 in der Neufas
sung vom 18.12.90 

1 .1.5.Bestimmungen der Landesbauordnung und evtl. Bau-und Ge
staltungssatzungen der Stadt Gotha sind zu beachten 

1 .2. Art der baulichen Nutzung § 9 (1)1 BauGB 

1. 3. 

Gewerbegebiet mit Einschränkung (GEe) 
Zulässig sind: 

-Holzfachmarkt mit einer Verkaufsfläche 
von 1000 m' 

- Gewerbebetriebe. die das 
Wohnen nicht wesentlich stören I 

Auszuschließen sind: 

2 I ;; I 2 

-jegliche weitere Ansiedlung von 
handelseinrichtungen 

[ I?? C 
-PT [,)! I ;; 2 SI! 

Maß der baulichen Nutzun BauGB 16ff 

Die Maße der baulichen Nutzung sind entsprechend B-Plan 
festgesetzt. 
Die im B-Plan angegebene Grundflächezahlen GRZ) sind 
Höchstwerte und dürfen nicht überschritten werden. 
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Maximale Traufhöhe wird mit 10 m über Terrain festgelegt. 

1.5. §§uweise --.J!L22 BauNY_Q 

Im B-Plan ist ein Baufeld mit geschlossener Bauweise aus
gewiesen;alle anderen Baufelder sind mit offener Bauweise 
festgesetzt. 

1,6. SteJlE1ßtze § 9 BauGB § 12.BauNVO 

Die gemäß Bauordnung geforderten privaten und öffentli
chen Stellplätze sind auf dem jeweiligen privaten 
Grundstück einzuordnen. 

1.7. Überbaubare Grundstücksflächen § 23 BauNVO 

Die überbaubaren Grundstücksflächen werden durch die Fest
setzung von Baugrenzen (darf nicht überbaut werden) 
bestimmt. 

1,8. Verkehrsfläch~ 9 (1 )11 BauGB 

Die Auf teilung der Verkehrsflächen in Fahrbahnen, Fuß- und 
Radwege sowie öffentliche Pflanzstreifen gilt als Hinweis. 
Bei der Planung ist die endgültige Festlegung zur Ampel
kreuzung SalzgitterstraßejGleichenstraße und die Grund
stücksaufteilung mit zu berücksichtigen. 
Parkflächen sind in wasserdurchlässiger Befestigung auszu
führen (wabenplatten o,ä, 

1.9, Versorgungsflächen ~ (1)12 BauGB 

Die Versorgungsflächen z,B. für Stromversorgung und Brand
schutz in Form von Trafostationen und Löschwasseranlagen 
sowie mit Leitungsrechten zu belastende Flächen (Schutz
streifenbreite von 10 m bei vorhandener und geplanter Ab
wasserdruckleitung; Schutzstreifenbreite von 6 m bei vor
handener 30 kV-Leitung) können innerhalb oder außerhalb 
der überbaubaren Grundstücksflächen als auch in den mit 
Pflanzgebot festgesetzten Flächen liegen und sind eben
falls auf privaten Grundstücken zu dulden. 
Die im Gebiet geplanten Versorgungsleitungen befinden sich 
im öffentlichen Freiflächenbereich. 

1.10, Befestigung von_Flächen; Grundstückseinfriedungeq 

Die befestigten Freiflächen der Grundstücke sind möglichst 
durchlässig zur Versickcrung von Regenwasser auszubilden 
(Pflastersteine, Wabenplatten u.ä.) 
Eine Verunreinigung des Grundwassers ist jedoch zu vermei
den. Oberflächenwasser von Dachentwässerung ist entspre
chend der geologischen Verhältnisse durch Sickerschächte 
dem Grundwasser zuzuführen oder als Brauch- und Löschwas
ser zu nutzen. 
Als Grundstückseinfriedungen sind Hecken und Gitterzäune 
(sowit möglich berankt mit Kletterpflanzen) mit dunkler 
zurückhaltender Farbgebung und einer maximalen Höhe von 
1,80 m zulässig. Sockel sind unzulässig, 
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t.ll. Geltungsbereich des Bebau1dngsplanes 

Gemarkung Gotha Flur 34 FlurstUck-Nr. 81/1; 93/1; 94/6; 
94/9 

Flur 39 FlurstUck-Nr. 500/1; 500/5; 500/6; 
500/7; teilw.SOO/B 
teilw.S08/S 

2.0. BAUORDNUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN § 9 (7~BauGB 

2. 1 . DachforJIL1:md Deckung 

Zur Gewährleistung einer städtebaulich verträglichen Ge
staltung als Fortsetzung der Dachlandschaft der benachbar
ten Bebauung des Sondergebietes "Einzelhandel" wird die 
Ausbildung von Sattel- bzw. Walmdächern zumindest im 
straßenbegleitenden Bereich der Salzgitterstraße festge
setzt. 
Die geneigten Dachflächen sind mit Ziegeldeckung in natur-
rot und Kupferbraun einzudecken. 

~.2. Fassaden 

Außenwände und Fassadenteile sind als Putzfassade bzw. in 
Beton, Holz oder Glas herzustellen. 

~.3. Gestaltung der unbebauten Flächen 

Mit den Bauvorlagen sind die Grundstücksgestaltungspläne 
einzureichen mit folgendem Inhalt: 
- Lage, Ausbauort, Größe und Stellung der Baulichkeiten 

einschließlich der befestigten Freiflächen 
- Bepflanzung und Nutzung der nicht überbauten Flächen 
- Flächen für die Abfallagerung 
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3,0. GRÜNORDNERISCHE FESTSETZUNGEN 

s:1. Grünflächen (Par, 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB) 

31.1. 

3.1.2. 

Öffentliche und private Grunflächen entsprechend Bebauungsplan Teil 2, GrUnord'~ 
nungsplan, und entsprechend nachstehender Tabelle 

Der rnit der HeaIisierung des Gewerbegebietes verbundene Eingriff jn Natur und 
Landschaft ist während, bzw. spätestens ein Jahr nach Beendigung der BaurnaB-
nahn1en weitestgehend innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungs~ 
planes auszugleichen bzw. sind entsprechende Ersalzmaßnahrnen vorzunehrnen. 
Flächen für Ausgleichs'~ und ErsatzlnaßnahJnen iIn Sinne des Par, 7 Abs. 2 und 

Abs. 5 VorlThiirNalG sind in nebenstehender Tabelle insbesondere näher be
schrieben. Zur Sicherung ökologischer Funktionen. im Rahrnen notwendiger 
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen sind alle Grünflächen grundsalzlich nüt 
hci:rnischen Pflanzenarten der heutigen potentiellen natürlichen Vegetation (hpnV) 
zu bepf.1anzen. Ist der Ausgleich innerhal.b des Geltungsbereiches des Bebauungs-
planes nicht möglich, dann sind die notwendigen Flächen .in Abstirnrnung nlit der 
Unteren Naturschutzbehörde in der Umgebung des Eingriffsraumes auszu'\'reisen. 
Die Eingriffs-'-Ausgieichs~Bilanz bestimnü den UInfang der Maßnahmen. 

Öffentliche Grünflächen 

rc< 

Der rnit einer Baumreihe bestandene Grünstreifen an der Salzgitterstraße lJJ ist 

zur dauerhaften Sicherung gestalleri.scher Funkt.ionen als öffentliche Grünfläche 
auszuweisen. 
Die notwendige Hegen'wasserrückhaltung bzw. --versickerung f-~] .ist als temporäres 

Feuchtgebiet ln Nachbarschaft zu dem südlich angrenzenden frischen Grünland. 
anzulegen. . 

Die als Maßnahmen ZUTn Schutz, zur Pflege und Entwick.lung von Natur und Land~ 

schaft ausgewiesenen Flächen am Sudrand des Bebauungsgebietes [;2J, Gf] und [§J 
dienen dem Biotopverbund. entlang des Grabens, der Einbindung der Bebauung in 
die Urngebung und der Erfüllung stadthygjenischer und lokalkhrnatischer Funktionen. 
Sie sind Teil der notwendigen Ausgl.eichs und Ersatzill.aßnahmen und in neben-
stehender Tabelle näher bestimrnL 

Privöte Grünflächen 

Zur Sicherung eines MindestInaßes an Wohlfahrts'wll-~(Ungen und BJotopfunkhonen 
sind. mindestens die entsprechend. GnJndflachenzabl (GRZ) TIlcht uberbaubaren 

Flächen [§] und rr:?-j als Vegetationsfläche zu gestalten und durch entsprechende 

Pflege auf Dauer zu erhalten. Eine überschreitung der GRZ ist ausgeschlossen. 
Nebenanlagen im Sinne des Par. 14 BauNVO und bauliche, nach Landesrecht in den 
AbstandsfJächen. zulässige Anlagen sind außerhalb der durch Baugrenze gekenn·
zeichneten Baufelder nur dann zulässig, wenn dadurch die festgesetzte Grund·-
flächenzahl nicht überschritten wird. 
Parkplätze sind m.it BäUIYlen möglichst flächendeckend zu bepflanzen. Dabei ist 

Jnindestens ein rnjUel-·· bis großkroniger Baum ffiJ pro 4 Stellplätze bezogen 

auf die Gesamtflache des Parkplatzes zu pflanzen. Die unbefestigte Pflanzfläche 
hat rnindestens 6 lTI.2 pro Baum zu betragen. 

Weitestgehend geschlossene Fassaden rnit. einer Länge von. mehr als 5 lTl. sind zu 

begrünen [-0. 
~ 

Für flachgeneigt.e Dachfläch.en (bis 25~~) ist eine ext.ensive Dachbegrünung, soweit 

technisch möglich und zumuU;ar, vorge:3chrieben rrTl. 
~.~, 

Mit der Einreichung des Bauantrages ist der genehmigenden Behörde ein Plan zur 
Freiral.lmgestalLung vorz·ulegen. 



Gestalt.ung der' nicht iiberbauten Flichen, sowei.t nicht als Grünfläche ausgevriesen 
----------------------------------------------------------

Der Geh-·- und Radweg ist rnit einer wassergebundenen SchoUerdecke oder anderem 
wasser durchlässigen Belag zu versehen. 
Eine 100%jge Versiegelung ist in Had- und Gehwegbereichen unzulässig, 
Soweit die Art der Nut.zung dieses zuUeißt, sind auch SteIlflachen für Fahrzeuge und 
sonstige Nebenflächen (z.B. Lager- und Produktionsflächen im. Freien) rnit einer 
v{asserdurchlässigen bzw. begrünten Oberflächen befestigung zu verseherL 

3'.): Versorgungsleitungen, Versorgungsanlagen (Par. 9 Abs. 1 Nr. 12 BauGB) 

Ver- und Entsorgungsieitungen sind grundsätzlich ur::.ter befestigten Flachen zu 
verlegen. Die Abstände von Versorgungsleitungen. zu beabsichtigten Ballrnpflanzungen 
ricl1ten sich nach den geltenden DIN- Vorschriften (rnindcstens 2,5 rn), 
Die Oberfläche.nentwässerung von Gehwegen, Hof·~ und Dachflächen, Terra.ssen und 
sonstigen Fhichen, auf denen eine SchaclsLoffbelasLung weitestgehend ausgeschlossen 
werden kann, hat, soweit 111ögJich und sinnvoll, in benachbart.e Vegetationsflächen 
zu erfolgen oder ist einem gesonde.rten Regenrückhaltebecken Init Regenwasser
ver'sj.ckerung zuzuführen. Für Bemessung und Gestaltung ist das ATV Regelwerk 
A138 anzuwenden. 

3:'. tt: Pflanzgebote, Pflanzerhaltungsgebote 

Festsetzungen zur Pflanzen'tyahl und Pflanz dichte entsprechend nebenst.ehender Ta
belle. 

Die im. Grünordnungsplan mit eisern Kreuz ausgewiesenen Baurllstandorte sind 
4Sfundsatzlich einzuhalten. Geringfügige Ahweichungen können in begründeten Fällen 
(Zufahrt, Grenzvcränderung, Leitungsverlauf) zugelassen werden. 
Die rnit einem, Punkt gekennze.ichneten Bäurne sO'\'\"'io deren Lebensraum (Kronen~ 
bereich plus 2 m.) sind zu erhalten. 
Baumsignat.uren ohne Punkt kennzeichnen die zu bepflanzenden Flächen. Die Stand-
orte sind nicht festgelegt. [01 
Auf für die Pflanzung von Hecken ..... ?J ausgewiesenen privaten Grünflächen gilt 
die Unterschreitung der Grenzabstande für Pflanzungen entsprechend Thüringer Nach
barschaftsgeseLz v, 22, 12. 92, Par. 2 und Par. 44 als vereinbart. 

:I .S, Sichtflächen 

Innerhalb der Sichtbereiche an Kreuzungen und Einn1ündungen sind sichtbehindernde 
bauliche Anlagen und Pflanzungen über 0,6 m Höhe unzulässig. Einzelne hochstäTnnü'~ 
ge Bäume sind zutässig 

3.b, Einfriedungen 

Zulässig sind Hecken und Gitterzäune (soweit möglich, berankt nüt Kletterpflanzen) 
nlit dunkler, zurückhaltender Farbgebung und einer maxirnalen Höhe von 1,8 In. 

Sockel sind unzulässig. 

Für die Pflanzung von Hecken ausgewiesene Fläcb.en. [§] sollen außerhalb der Grund~·
st.ückseinfriedungen liegen, sofern ni,eht ganz auf eine Einfriedung verzichtet werden 
kann 

3'::t. Geländeveränderungen und Stützmauern 

Böschungen sollen eine Neigung 1 ;3 nicht überschreiten. 
Notwendige Stützmauern sind als Trockenrnauern zu setzen, 1st dies nicht rnögJich, 
dann sind sie rnit. entsprechenden Klettergehölzen zu begrünen. 
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~--------- -----~---------------------------------~ 
I Flache/ I V,aßnahTTle IGeholzart I Mmdestanfor-

I Standort L' I lderungen an dIe 
~ ___ ~_____ "_________ _ _ ~~ _________ ~:~~lzqual:1.at __ 

I offenl1cne Grunflachen .______________ ' I 

1

1m ;~i~~~;~~r-- ~:~~;)~t~7~~ Erglinzung und Pflege dcr-----I
I ~;:~Z;:i~,a)~)o,;;:--II. ~TU3 ~i~::----il 

dabei ist ein mindestens 5 m breiter 
I GrunsLrelfE'fl zu Behalten I I I 

'10-'1 Graben Siidliclj Pflanzen und dauerhaft ~nege~ von 15 ---i Sahx "lb-~--------~' H -; -:~----I 
L.0:-.l außerhalb des Kopfwelden ummUelbar am Graben 1m2 bIS 2;y rn Hohe STU 16--15 I 

I Bebauungsge-- . I gekopft (i\OpfWelde) I 

~1-3-0 ::o~t~:r;;~~- . Anleg';;:::;;;;;:~-~-atu~";-;;-:'lC';-;el~;~;:~re;r--~~ ;;-~d helilllsche. --------f j 
Il~ h~ftebe-cken feuchtgebwtes, das außer der Erfullung !standorttYP1SChe I 
i ökologIscher Funktwnen vor allem der iPflanzenarten (hpnV) 

'
I R:genwasserrüc~er~altut;ß und ~klä:rung.. izu v.erwenden. ~. I 

dIent. Unterschtedhche I1efen sollen d.afur [EmPfOhlen w:.raen ; 
sorgen, daß auch zu niederschlagsarmen folgende Geholze: I 
ZeHen zumindest kleine Wasserflächen ISalb:: aurita (Ohrweide) I 

bestehen bleiben können. ISalix purpurea 
Im Randbereich des Feuchlgebietes jst eine 1[(purpUrWeide) 
lockere Bepflanzung mit Slräuchern vorzu- Euonymus europaeus 

1

1 sehen. Im Ubrigen 1st die Fläche einer (Pfaffenhutehen) 
sukzessiven Entwicklung zu überlassen. IViburnum opulus 

I (Schnee ball) 
IPrunus padus 

~ ! _____ r:au:~nkirSCh_e_) __ _ 

'[1J Ausgleichsilä·-·I über Leitungen und entlang der Baugrund-·I' 
ehe im SW~ stücke sind Flächen zu artenreichen lang-
Teil des Teil- lebigen Ruderalflureu zu entwi.ckeln. 
bebauungspla-I Die Flächen sind lediglich von Unrat zu i 
nes 1 säubern und sonst sich selbst zu liberlas"- i 

sen. Zur Verhinderung von Gehölzaufwuchs I 

I 

-~-----~ 
I I I . 
I I . ! 

1151 Südrand des 
~ Gewerbege---

. bietes 

I ist aUe 3 blS_5_.Jahre einmal zu mlihen __ ~I _________ _ 

Pflanzung einer B bzw. 15 rn breiten I Es sind heimische und 
Baumhecke mit stufigem Aufbau I dem Standort entspre

chende Gehölze (hpnV) zu 
I pflanzen. 
Zu verwenden sind 
folgende Arten: 
Baumschicht: 
Quercus robur (Stieleiche) I 

I Carpinus betulus . 
i (Hain buche) 

[
FraXlnus excelsior (Esche) 
Tilia cordata (Wmlerlinde) 
i Tilia platyphyllos 
I (Sommerlinde) 

I
IAcer plat.anoides 
(Spitzahorn) 
Prunus avium 

i (Vogelkirsche) 

I 
St.rauchschicht: 
c.'rataegus monogyna 
(Weißdorn) 

I
/I.cer carnpu.stre 
(Feldahorn) I Sanlbucus nigra 

I 
(Holunder) 
Ribes uva-CriSD8. 
(St.achelbeere) ~ 

I Rubus fruticosus 
i (Brombeere) 

Iprunus padus 
(Traubenkirsche) 
I Viburnum lant.ana 
i (Wolliger Schneeball) 
Viburnum opulus 
(Schn<?ehall) 
Cornus sanguinea 
(Hartriegel) 
Cornus mas (Hartriegel) 
Corylns avellana 
(HaselnuB) 
Rosa canina (Hundsrose) 
Euonymus euro\Jaeus 
(Pfaffenhütchen 



~rivate Grünflächen .. _________ . ___ .. ____________________ .J 
! r6iGriinnäche~--T Pf;~Zl~~g vD~-Bau-;;;.=~b_;:~~r:r~~:~chsendcn I Es sind heimische, dem I 
I ~zwischen den 1 Strauchhecken mit stufigem Aufbatl. I Standort entsRrechende 

1 

Baufeldern der Dber Leitungen ist auf Bäume zu verzich-·- i Gehölze {hpnv; zu pilau--
Grundstücke I ten. : zen. 

.. I 
cI ~rlnicht bebaut.e I 
_--,oder befestigte 

Grundstücks··· , 
flächen, soweitl 

nicht in ffiJ ! 

Die Unterschreitung der Grenze.bstände für i Zu verwenden sind 
i Pflanzen zwischen Grundst.licksnachbarn ! folgende Arten: 
i (Thür. Nachbarschaftsgesetz v. 22, 12. 92, I Baumschicht: 

Par. 44, par. 2) zum Zweck der Erzielung I 
gemeinsamer geschlossener Hecken gl1L als I Carpinus betulus 

I
, (Hainbuche) vereinbart. ' 
Acer platanoides 
I (Spitzahorn) 
i Prunus avium 
I (Vogelkirsche) 
i Strauchschich t: 
i Crataegus monogyna 
I (Weißdorn) I Acer campustre 

I 
(Feldahorn) 
Sambl...1CUS nigra 
(Holunder) 

I Ribes uva--crispa 
I (Slachelbee,re) 
I ~:,bus. frubcosus 
! \Brombeer'e) 
iPrunus padus 
(Traubenkirsche) 
Viburnum lantana 
(Wolliger Schneeball) 
Viburnum OD\llus 
(Schneeball)' 

i Cornu3 sangllinea i (Hartriegel) 
I Cornus mus (Hartriegel) 
Corylus avellilna 
(Haselnuß) 
Rosa canina (Hundsrose) I 

I. ~~uonymus europaeus j 
I ~P.faffenhlitchen) ~ 

Bepflanzung überwiegend mit GehÖlz-e-r-"-, --1 Es sind die u~te~ W I ·--·----'---·---1 
pro 120 m''Z Vegetationsfläche ist min-" genannten Arten I 
destens 1 Batml zu pflanzen zu ver-wenden I 

und@JbiS[ld1! 
bereits 
genannt 

I rBlEr;chließungs-,-··1Iarkierung der 
L::::..Jstraße gegen- i Pflanzen von 2 

Liber der I' 

1 I 
Straßeneinmünd-u-n-g-d-u-r-c-h- Tilia cord~t-~-(Winterlinde-)--IH~·~-v-----I 
großen Einzelbäumen I sn; 18-20 

1 i Straßenein--
rnündung 

I Pflanzen~:~--gr~;~onigen EinZ;I~:~~';;;'~~~~Xinus excelsior (Esche) i H ;-~~~ 
Baumgruppen oder Baumreihen. i Qllcrcus robur (Eiche) I sru 18-20 I 
1 Baun"l pro 4· Stellplätze bzw. pro 100 m 2 I Acer plalanoldes 

I soweit eine überwiegend gleichmäßi.ge Ver- I befestigter Parkplatzfläche, 1 (Spitzahorn) ! 

i teilung auf der Fläche nicht moglich ist, 

I I sind die Gehölze in unmittelbarer Nachbar-I 11 I 
I schaft des Parkplatzes zu pflanzen I 1 ________ ._. __ .1 ____ , __ .. ___ .___________ ·-t·---~·,···_-·,·_··-~---- .-t- ".'".--'-.. ---'--.----l 

1

1 [[;g---' Fassaden·- I Begrünung d.er überwiegend geschlossenen 1 C.lematis vit.alba I 
t:.....-=: begri.inung Wundfläche (Fassadenlänge größer 5 m) (Waldrebe) I 

mit entsprechenden Kletterpflanzen; Hedera helix (Efeu) I 

I 
! bei Bedarf KIeLterhilfen vor~ch-cn I Pe.:rt.herücissU2 quinquefolia 1

1 I I und Sorten (Wilder Wein) 
I I Pathenocissus tricuspidata! 

i 'Veitchü" (1Yilder Wein) I 
'1- Polygonuln aubertii 1 
( Schlingknöterich) 

I u.a. I 

[] 
Dach b;g;Ü'~u n~fu;--D-a-ci;il~-;;h;;:~~lit~~·~;'-N~l-· g-u-n-g-bis 25%--'1 Arlenz usa;;'~ ensetz ung --T 

. 11 exlensive Dachbegninung entsprechend den Mag€,r~ 
rasenstandorten der wei~ 1 

I teien Urngebung 
! Pflanzsubstrat und Her--

I ! ktmft des Saatgutes ist 

:

1 ! mit der Unteren Natur-
Scbut1,behörde abzustim-

L ___ . ______ l 



3.9. Geltungsbereigh für Ausgleichsmaßnahmen 

Um den Ausgleich für die im Teilbebauungsplan versiegel
ten Flächen zu erreichen, sind alle 1t.GrÜnordnungsp1an 
festgesetzten Maßnahmen auf dem Grundstück 93/1 (auch 
außerhalb des Teilbebauungsplangebietes) durchzuführen. 
Weiterhin sind entlang der Grabenparzelle 87/1 42 St.ück 
Kopfweiden zu pflanzen. 

4.0. SONSTIGE .HINWEISE 

Bei Funden im Zusammenhang mit Erdarbeiten (Bodendenkmale 
wie Mauern, Steinsetzungen, oder z.B.Scherben,Steingeräte, 
Skelettreste) ist die Untere Denkmalschutzbehörde Gotha 
und das Thüringer Landesamt für Archäologische Denkmal
pflege Weimar unverzüglich zu verständigen. 

Wird bei den Baumaßnahmen schadstoffkontaminierter Erd-
stoff angetroffen, ist das staatliche Umweltamt zu in
formieren. 


